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Entwurf einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde über die Zuord-
nung von Ratings anerkannter Rating-Agenturen zu Bonitätsstufen (CRR-
Mappingverordnung – CRR-MappingV) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) hat zum gegenständlichen Entwurf zwar keinen Einwand, 

erlaubt sich aber daran zu erinnern, dass der gesetzliche Bezug auf externe Ratings von der 

BAK als äußerst problematisch gesehen wird, weil den Ratingagenturen damit quasi-

behördliche Kompetenz zuerkannt wird, sie aber de facto nicht für ihr Urteil haften. In der 

Entstehung der Krise haben Fehlurteile von Ratingagenturen ganz entscheidend zur Entste-

hung von spekulativen Übertreibungen und zur Schwere der Krise beigetragen.  

 

Die Risikobeurteilung ist eine ureigene, existenzbegründende Funktion von Kreditinstituten 

und sollte nicht auslagerbar sein. Externe Ratings können dabei als eine Variable einfließen, 

sollen aber niemals das Urteil durch das Institut selbst ersetzen dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Rudi Kaske       Günther Chaloupek 

Präsident       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 


